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AUSGANGSLAGE. X wohnt in Schaffhausen 
und hat in Davos eine Ferienwohnung, die 
er jeweils von Juli bis September sowie von 
Januar bis April eines jeden Jahres vermie-
tet. Dabei nutzt der erwachsene Sohn von 
X die Wohnung während dieser Zeit zu ei-
nem grossen Teil resp. es wird die Ferien-
wohnung durchschnittlich nur ca. 5 Wo-
chen im Winter und 3 Wochen im Sommer 
an (familienfremde) Dritte vermietet.
 Mit diesen Angaben meldete 
sich X bei der Billag AG. Kurze Zeit spä-
ter teilte ihm die Billag AG mit, dass sie 
für 5 Monate, d. h. für die jährliche Dau-
er der Vermietung an Dritte, dem X ge-
werbliche (und nicht private) Radio- und 
Fernsehempfangsgebühren in Rechnung 
stellen werde. X wehrte sich gegen die 
besagte Ankündigung, doch hielt die 
Billag AG an ihrem Entscheid fest, wes-
halb X Beschwerde beim Bundesamt für 
Kommunikation und anschliessend beim 
Bundesverwaltungsgericht führte. Beide  
Instanzen stützten die Anordnung der Bil-
lag AG, weshalb X mit der Beschwerde in 
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 
ans Bundesgericht gelangte.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN. Vorliegend sind 
unter anderem1 das Bundesgesetz über 
Radio und Fernsehen vom 24. März 2006 
(RTVG) sowie die zugehörige Radio- und 
Fernsehverordnung vom 9. März 2007 
(RTVV) relevant. Danach muss eine Emp-
fangsgebühr bezahlen, wer ein geeigne-
tes Empfangsgerät zum Betrieb bereithält 
oder betreibt (vgl. Art. 68 Abs. 1 RTVG). 
Weiter kann der Bundesrat unterschiedli-
che Gebühren für privaten und gewerbli-
chen Empfang sowie für die kommerziel-
le Verwertung der Empfangsmöglichkeit 
von Programmen festlegen (Art. 70 Abs. 2 
RTVG). Gestützt darauf legte der Bundes-
rat für den privaten Radio- bzw. Fernseh-
empfang eine leicht tiefere Gebühr fest als 
für den gewerblichen oder kommerziellen 
Empfang (vgl. Art. 59 RTVV).

ERWÄGUNGEN DES BUNDESGERICHTES. Das 
Bundesgericht prüfte in seinem Entscheid2, 
ob resp. inwieweit sich X zu Recht gegen 
die von der Billag AG verfügte, für eine 
gewerbliche Nutzung leicht höhere Emp-
fangsgebühr wehrte. Dabei machte X schon 
bei den Vorinstanzen geltend, dass die Fe-
rienwohnung meist von ihm selbst resp. im 

Übrigen zu einem grossen Teil von seinem 
Sohn genutzt werde und – mit Ausnahme 
der Vermietung an Dritte während 8 Wo-
chen pro Jahr – die Wohnung ansonsten 
leer stehe. Damit handle es sich überwie-
gend um eine Nutzung der Ferienwohnung 

durch die Familie und nicht durch Dritte, 
weshalb es sich rechtfertige, ihm (für das 
ganze Jahr) die tiefere Gebühr für die Pri-
vatbenutzung zuzugestehen. Diesbezüg-
lich verweist X auf die vor diesem Verfah-
ren gängige Praxis des Bundesamtes für 
Kommunikation, wonach die private Ver-
mietung von Ferienwohnungen an Freun-
de und Verwandte / Familie als nicht mel-
depflichtig bezeichnet wurde, soweit die 
Vermietung nicht aus primär kommerziel-
len Zwecken erfolge3. 
 Das Bundesgericht rief in sei-
nen Erwägungen einen früheren, aller-
dings nicht in der öffentlichen Sammlung 
der Bundesgerichtsentscheide publizier-
ten Entscheid4 in Erinnerung, wonach nur 
die mit der meldenden Person (hier X) 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Fa- 
milienmitglieder sowie die Gäste von X von 
der leicht tieferen Gebühr für den privaten 
Empfang profitieren können. Eingeschlos-
sen sei dabei zwar auch die Benützung von 

Geräten in einer Zweitwohnung, allerdings 
nur, soweit diese nicht vermietet werde. 
Weil der Sohn von X jedoch nicht dauernd 
resp. nicht während mindestens 6 Monate 
pro Jahr unter dem gleichem Dach wie X le-
be, gehöre er nicht mehr zum Kreis der im 

gleichen Haushalt 
lebenden Perso-
nen. Denn mass-
gebend sei eben 
der gemeinsa-
me Haushalt und 
nicht die Familie. 
Zudem könnten 
nur Personen als 
Gäste von X be-

zeichnet werden, die kostenlos im Haus-
halt resp. in der Ferienwohnung von X be-
herbergt würden.
 Deshalb kann vorliegend nicht 
von einem privaten Empfang die Rede sein 
und es fallen dementsprechend während 
einer Vermietung auch an den Sohn von X 
die höheren Empfangsgebühren an. Zur 
Höhe der Empfangsgebühren hielt das 
Bundesgericht weiter fest, dass die erhobe-
nen Gebühren nicht in einem offensichtli-
chen Missverhältnis zum objektiven Wert 
der Leistung stehen und sich in vernünfti-
gen Grenzen halten (sogenanntes Äquiva-
lenzprinzip)5. Weil zudem nur für 5 Mona-
te die höhere Gebühr erhoben wurde, seien 
die Auslegung und Anwendung der rele-
vanten Normen vorliegend verhältnismäs-
sig erfolgt. Ebenso wenig liess das Bundes-
gericht den Einwand von X gelten, dass die 
Wirtschaftsfreiheit und das Gleichheitsge-
bot verletzt worden seien. Allerdings rügte 
das Bundesgericht die eingangs erwähnte 

Vermietete Ferienwohnung: Höhe 
Lausanne hat klärend gesprochen: Wer eine Ferienwohnung gegen Entgelt Dritten 
überlässt, muss für die Zeit der Vermietung die höhere Gebühr für gewerblichen 
resp. kommerziellen Empfang von Radio und Fernsehprogrammen bezahlen.
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 Das Abstellen auf die Entgeltlichkeit 
schafft ein klares Unterscheidungskriteri-
um zwischen privatem und gewerblichem 
respektive kommerziellem Empfang.»

Zappende Ferienaufenthalter kosten den Vermieter mehr (Bild: istockphoto.com).
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frühere Praxis des Bundesamtes für Kom-
munikation und erklärte diese als bundes-
rechtswidrig. 

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGE-
RUNG. Wer eine Ferienwohnung nicht nur 
selber benützt, sondern diese gegen Ent-
gelt an Dritte vermietet, muss für die Zeit 
der Vermietung – aufgrund einer gewerb-
lichen oder kommerziellen Nutzung – die 
höhere Gebühr für den Empfang von Ra-
dio- und Fernsehprogrammen bezahlen. 
Dabei spielt es insbesondere keine Rolle, 
ob die Vermietung an eigene Familienmit-
glieder erfolgt; entscheidend ist vielmehr, 
ob die Beherbergung unentgeltlich erfolgt 
oder nicht. Dementsprechend ist der Emp-
fang von Programmen in einer Ferienwoh-
nung, die gegen Entgelt vermietet wird, 
nicht mehr privat und es sind die höheren 
Empfangsgebühren zu entrichten. Das Ur-
teil des Bundesgerichts entspricht – ins-

besondere bei der Vermietung der Ferien-
wohnung an den erwachsenen Sohn – einer 
eher strengen Auslegung der einschlägigen 
Rechtsnormen. Allerdings schafft das Kri-
terium der Entgeltlichkeit ein klares Unter-
scheidungskriterium, um einfach zwischen 
privatem und gewerblichem resp. kommer-
ziellem Empfang unterscheiden zu können. 
Mit Blick auf die Rechtssicherheit ist die-
ser Entscheid der früheren Praxis des Bun-
desamtes für Kommunikation vorzuziehen, 
zumal es so nicht zu schwierigen Abgren-
zungsfragen kommen kann, ob die Vermie-
tung einer Ferienwohnung an Freunde und 
Verwandte / Familie primär kommerziellen 
Zwecken dient oder nicht. 

1 Der vorliegende Sachverhalt spielte sich vor der Einführung 
der heute geltenden Bestimmungen ab, weshalb das Bun-
desgericht auch Ausführungen zu den früher geltenden Re-
gelungen machte. Diese werden hier nicht weiter themati-
siert resp. es wird diesbezüglich im Einzelnen auf den 
Entscheid im Volltext verwiesen. 

2 Der hier auszugsweise besprochene Bundesgerichtsent-
scheid vom 3. Februar 2010 kann auf der Website des Bun-
desgerichts unter www.bger.ch mit dem Vermerk 
«2C_320/2009» heruntergeladen werden. 
3 Verfügung des Bundesamtes für Kommunikation vom  
9. Mai 2008.
4 Entscheid des Bundesgerichts vom 6. Februar 2007, E. 5; 
2A.528/2006.
5 vgl. auch Häfelin / Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht 
Ziffer 2633 und 2639.
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